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Die Gewerkschaften gehen davon aus, dass eine anlasslose Anwesenheit nicht angeordnet
werden kann (in der Regel im Zusammenhang mit dem Passus, dass man sich in den Ferien für
Dienstgeschäfte zur Verfügung zu halten hat: Zur Verfügung halten ja, ohne Aufgabe in der
Schule rumgammeln nein). Es muss immer ein konkreter und dienstlicher Grund genannt
werden.

Auf der anderen Seite ist den Anweisungen des Dienstvorgesetzten Folge zu leisten, auch wenn
du sie für unzulässig hältst. Der Aufwand einer rechtlichen Klärung dürfte das einfache Absitzen
des halben Tages deutlich übersteigen, falls du darauf bestehst würde ich mich eher an den
Personalrat, deine Standesvertretung oder zumindest an ein Rechtsforum wenden.
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